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Suchtberatung im Kreis Herford

Fachstelle Für Suchtvorbeugung   
FFS

Beratungsstelle für Glücks-
spielabhängige und

Angehörige

Jugendsuchtberatung
Beratung Minderjähriger

DIE DROBS
Drogenberatung

Angehörigenberatung

Fachstelle Sucht
für Alkohol- u. Medikamenten-
abhängige und Angehörige

Nichtraucher-Kurse
(Neuer Kurs am 26.10.2010 in Bünde)

„Das Rauchfrei Programm“



Verhältnisbezogene Maßnahmen im Zusammenspiel mit 
Verhaltensbezogenen Maßnahmen

Gesetzgebung, 
Steuererhöhung

Einschränkung der 
Verfügbarkeit

Jugendschutzregelungen

Regelungen in und für 
Institutionen

Verhaltensregeln z.B. für 
Sportvereine e.t.c.

Information und Beratung 
der politischen Ebene

Kommunikation und 
Vermittlung der geltenden 
gesetzlichen Regelungen an 
die jeweilige Zielgruppe

Fortbildung für Handel, 
Gewerbe und Multiplikatoren

Suchtpräventive Arbeit mit 
den Bezugspersonen von 
Kindern u. Jugendlichen

Suchtpräventive Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen

Verhältnisbezogene 
Maßnahmen

Verhaltensbezogene 
Maßnahmen



2)18 bis 212

Jahre

16 und 17
Jahre

1)1)1)14 und 15
Jahre

Unter 14
Jahre

SchnapsAlkopopsSektWeinBier

1) Ausnahme ab 14 Jahre in Begleitung der Eltern 
(Erziehungsberechtigten)
2) Die Einschränkung wird im Wesentlichen mit der fehlenden Erfahrung 
begründet (Alkoholverbot für Fahranfänger) und ist wegen ihrer 
Erstreckung in den Erwachsenenbereich nicht ausschließlich als 
Jugendschutzregelung anzusehen.

Jugendschutzgesetz & Alkohol
Verbot Erlaubt



Jugendsucht-

beratung
Beratung 
Minderjähriger



Neue Trinkstile

Kampftrinken

Koma-Saufen

„Binge Drinking“

(Sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen 
nimmt die Bereitschaft zu, innerhalb kürzester 
Zeit mehr als fünf Gläser alkoholischer 
Getränke zu trinken)



Täuschung im Kopf



Botschaften an Jugendliche







Punktn üchternheit
auch zu übertragen 
auf den Sportverein?

Professionalität
Qualitätsbewusstsein

•Eindeutige Spielregeln für den Betrieb
•Kultur des suchtmittelfreien Arbeitsplatzes
•Genuss ist erlaubt



Einführung Sucht 
„Suchtdreieck nach Feuerlein“

Person

Substanz bzw. 
Mittel

Umwelt

Verfügbarkeit
Preis
Kulturelle u. soziale Bedeutung

-Risiko
-Bedürfnisse
-Motive, Kompetenz
-Genetische Veranlagung
-Konkrete Lebenssituation
-Individuelle Erfahrung

-Lebensbedingungen
-Soziales Klima
-Chancen und Risiken
-Familie, Elternbelastung
-Arbeit, Schule
-Perspektiven, Deutschland 2005
-Integration, Freiräume, Kultur



Suchtvorbeugung im Sportverein

Thesen zum Thema 



Kinder und Jugendliche unbedingt in die Vereinsarbeit einzubeziehen und 
Verantwortung übertragen.

Suchtvorbeugung im Verein heißt auch aktive Elternarbeit. Das beinhaltet sich als 
Verein und auch Elternverhalten kritisch zu hinterfragen, inhaltliche Elternarbeit zu 

fördern und im Austausch zu bleiben.

Sportvereine sollten aufgrund ihrer Werbeaussagen, bezogen auf den 
Breitensport, in die Verantwortung genommen werden. ( „Wir tun was gegen 

Drogen“)



Auf Kinder und Jugendturnieren keinen Ausschank von Alkohol. 
(Pflichtaufgabe der Vorstände oder des Jugendwarts?)

Die übergeordneten Instanzen wie Vereinsvorstände, Gemeinde oder 
Stadtsportverbände sollten hinter dem Konzept der Suchtvorbeugung 
stehen.

Den schwierigen Spagat zwischen Suchtvorbeugung und Abhängigkeit, 
besonders beim Alkoholsponsoring- und Ausschank, bewusst machen.

Eine Philosophie entwickeln, was einen 
suchtvorbeugend engagierten Verein ausmacht.

Suchtvorbeugung konkret - Ansatzpunkte



Suchtvorbeugung konkret - Ansatzpunkte

Suchtvorbeugung ist ein wichtiges Element
in der Profilbildung von Vereinen, um im 
gegenseitigen Wettbewerb zu bestehen.

Sportvereine und Einrichtungen der Suchtvorbeugung müssen enger 
zusammenarbeiten.

Der Kontakt muss vom gegenseitigen Respekt vor der Fremdheit der
Kulturen zwischen Sportverein und Suchtvorbeugung geprägt sein.

Diskrepanz zwischen Ansprüchen der Suchtvorbeugung und dem 
Leistungswettbewerb bewusst machen.



Trainer und Übungsleiter 

Quelle: 
Broschüre der 
BZgA
„Suchtvorbeu-
gung im Sport“

Lehrrichtlinien zur 
Ausbildung von 
Übungsleitern müssen 
um Aspekte der 
Suchtvorbeugung 
erweitert werden. Dies 
ist eine Aufgabe von 
übergeordneten 
Instanzen.


